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 Geschäftszahl (GZ): BMWFW-10.101/0364-IM/a/2014 
 
 
 
In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 2365/J betreffend 

"Preistreiber Stellplatzverordnung", welche die Abgeordneten Dr. Gabriela Moser, 

Kolleginnen und Kollegen am 3. September 2014 an mich richteten, stelle ich fest: 

 
 
Antwort zu den Punkten 1 bis 10 der Anfrage: 

 

In Österreich fällt die Regelung der Anzahl der Stellplätze in die Zuständigkeit der 

Länder und wird von diesen in den jeweiligen Bauordnungen bzw. Bautechnikgesetzen 

vorgenommen. Auf Basis dieser landesgesetzlichen Bestimmungen sind in der Regel 

die Gemeinden berechtigt, im Hinblick auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse und 

Interessen Schlüsselzahlen für die mindestens zu schaffenden Stellplätze durch     

Verordnung abweichend höher oder niedriger festzulegen. 

 

Auch die Zuständigkeit für die Wohnbauförderung liegt ausschließlich bei den Ländern. 

 

Bezüglich des in den legistischen Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für 

Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft fallenden Wohnungsgemeinnützigkeits-

gesetzes (WGG) werden zur Umsetzung der im Regierungsprogramm enthaltenen 

Maßnahmen zu "leistbarem Wohnen" im Hinblick auf eine geplante Novellierung des 

WGG aktuell Gespräche, u.a. mit Ländervertretern geführt, denen gemäß § 29 WGG 

das Aufsichtsrecht über die gemeinnützige Wohnungswirtschaft zukommt. 

 

 

Dr. Reinhold Mitterlehner 
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